
Bundesministerium für Gesundheit

Bekanntmachung
eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses

über eine Änderung der Richtlinie
Methoden vertragsärztliche Versorgung:

Enukleation der Prostata mittels Thulium-Laser
zur Behandlung des benignen Prostatasyndroms

Vom 21. März 2013

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 20. Oktober 2011
beschlossen, die Richtlinie zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der ver-
tragsärztlichen Versorgung (Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung) in der
Fassung vom 17. Januar 2006 (BAnz. S. 1523), zuletzt geändert durch Beschluss
am 16. Dezember 2010, dieser geändert durch Beschluss vom 14. April 2011
(BAnz. S. 2557), wie folgt zu ändern:

I.

In der Anlage III „Methoden, deren Bewertungsverfahren ausgesetzt ist“ wird nach
Nummer 9 folgende neue Nummer 10 angefügt:

„10. Thulium-Laserenukleation (TmLEP) zur Behandlung des benignen Prostata-
syndroms (BPS)

Die Aussetzung des Beschlusses erfolgt mit der Maßgabe, dass die im Rahmen
der Bewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses aufgeworfenen un-
geklärten Fragen durch aussagekräftige wissenschaftliche Unterlagen inner-
halb der vom Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegten Frist bis zum
31. Dezember 2016 beantwortet werden.“

II.

Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bundes-
anzeiger in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 21. März 2013

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V

Der Vorsitzende
Hecken
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